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Satzung 
 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Mitgliedschaften  

(1) Der Verein führt den Namen „Jugendförderverein Oberland“ und hat seinen Sitz in Miesbach.  

(2) Er wird in das Vereinsregister eingetragen und erhält nach der Eintragung den Zusatz "e.V.".  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

(4) Der Verein kann bei weiteren gemeinnützigen Vereinen/Verbänden Mitglied werden, wenn dies den 

Satzungszielen förderlich ist. 

(5) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. und erkennt dessen Satzung und 

Ordnungen an. Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen im Verein wird auch die Zugehörigkeit der 

Einzelpersonen zum Bayerischen LandesSportverband vermittelt. 

 

§ 2 Vereinszweck  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§ 58 Nr. 1 AO). Vereinszweck ist die Pflege und För-

derung des Sports, die Erziehung und die Jugendhilfe. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a) Förderung des Sports, insbesondere die Ausübung des Basketballsports in allen Ausformungen 

(auch e-Sports) sowie durch entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel- und 

Übungsbetriebes für alle Bereiche, einschließlich des Freizeit-und Breitensports, die Beteili-

gung an Turnieren und sportlichen Wettkämpfen, 

b) die Förderung kann durch zweckgebundene Weitergabe von Mitteln an gemeinnützige einge-

tragene Vereine, aber auch dadurch erfolgen, dass der Verein unmittelbar selbst die Kosten für 

Ausrüstung, Trainer, Wettkämpfe, Camps sowie sonstige sportliche Aktivitäten übernimmt und 

trägt (Förderverein),  

c) die Durchführung von allgemeinen sportorientierten Jugendveranstaltungen und-Maßnah-

men, 

d) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und 

Helfern, 

e) die Beteiligung an Kooperationen, Sport-und Spielgemeinschaften, 

f) Angebote der bewegungsorientierten Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit, 

g) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen, seelischen 

und geistigen Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen, 

h) Übernahme von staatlichen bzw. kommunalen Aufgaben zur Förderung junger Menschen, ins-

besondere im Rahmen des Kinder- und Jugendhilferechts. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.   

(4) Die Organe des Vereins (§ 6) können entsprechend der Haushaltslage und nach Beschluss der Mitglie-

derversammlung angemessen für ihre Tätigkeit entschädigt werden.   

(5) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.   

(6) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Ver-

eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.   
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(7) Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität und vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschauli-

cher Toleranz.  

    

§ 3 Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins können nur natürliche Personen werden. Es gibt ordentliche und fördernde Mit-

glieder.  

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger 

bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, 

dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teil-

zunehmen. 

(3) Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. Die Übertragung des 

Stimmrechts ist nicht möglich. 

(4) Mitglieder haben erst  mit  Vollendung  des  18.  Lebensjahres  passives  Wahlrecht.  Abweichend  be-

steht  für  Wahlen  zur  Vereinsjugendleitung  passives  Wahlrecht mit Vollendung des 16. Lebensjahres. 

Die Bestellung eines Minderjährigen wird erst mit der Einwilligung der/des gesetzlichen Vertreter/s 

wirksam. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.   

(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.  

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen 

die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des 

Vorstandes die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

Vor dem Beschluss über den Ausschluss ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der 

Beschluss des Ausschlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand bekannt zu geben.  

 

§ 5 Beiträge  

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages sowie dessen Fälligkeit werden 

von der Mitgliederversammlung bestimmt. Bei unterjährigem Eintritt wird der Beitrag quartalsmäßig 

berechnet. Durch die Mitgliederversammlung können auch sonstige Leistungen wie Umlagen oder Ar-

beitseinsätze beschlossen werden, die von den Mitgliedern zu erbringen sind. Die Höhe der Umlage darf 

zwei  Jahresbeiträge nicht übersteigen.  

(2) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift sowie der 

Mailadresse mitzuteilen. 

(3) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen die Beitragspflicht reduzieren, stunden oder erlassen. 

 

§ 6 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

 

§ 7 Vorstand  

(1) Der Vorstand Sinne des § 26 BGB besteht aus 

• Dem/r Vorsitzenden 

• Dem/r Stellvertreter/in 
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(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich entweder durch den Vorsitzenden oder den Stellver-

treter vertreten (jeweils einzelvertretungsberechtigt). Im Innenverhältnis darf der Stellvertreter nur bei 

Verhinderung des Vorsitzenden tätig werden. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen 

des § 181 BGB befreit. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch 

bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt.  

(4) Wählbar sind nur Mitglieder des Vereins, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Verschiedene Vor-

standsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stim-

men auf sich vereinigt hat. 

    

§ 8 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich im zweiten Jahresquartal statt. Sie ist ferner einzuberufen, 

wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder 20 Prozent der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter 

Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangen.   

(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin 

mittels elektronischer Post oder durch Veröffentlichung auf der Homepage www.jfv-oberland.de einzu-

berufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen.  

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversamm-

lung beschlussfähig.   

(4) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu 

einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgege-

benen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung von 

neun Zehnteln der stimmberechtigten Vereinsmitglieder.   

(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche Abstimmung 

hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies beantragt.   

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungs-

leiter und dem Vorsitzenden zu unterschreiben ist.  

 

§ 9 Vereinsjugend 

Die Jugend des Vereins ist die Gemeinschaft aller Mitglieder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 

und ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. Sie führt und verwaltet sich selbständig 

und entscheidet über die ihr (über den Haushalt des Vereins) zufließenden Mittel unter Berücksichti-

gung der Gemeinnützigkeit des Vereins in eigener Verantwortung. Das Nähere regelt die Jugendord-

nung, die von der Jugendversammlung des Vereins beschlossen wird und der Genehmigung des Vor-

stands bedarf. Die Jugendordnung darf den Vorgaben der Satzung nicht widersprechen.  

 

§ 10 Datenschutz im Verein 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die sich aus der 

Mitgliedschaft in Dachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der rechtlichen Vorschrif-

ten, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgeset-

zes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert: 

• Name, 

• Adresse, 

• Nationalität, 

• Geburtsort, 

• Geburtsdatum, 

http://www.jfv-oberland.de/
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• Geschlecht, 

• Telefonnummer, 

• E-Mailadresse, 

• Bankverbindung, 

• Zeiten der Vereinszugehörigkeit. 
(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, perso-

nenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck 

zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 

besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 

(3) Der Verein ist verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung bzw. zur Erlangung einer Teilnahmebe-

rechtigung folgende Daten seiner Mitglieder an die Dachverbände zu melden: 

• Name, 

• Vorname, 

• Geburtsdatum, 

• Geschlecht, 

• Sportartenzugehörigkeit. 
Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken der Dachverbände. 

(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand gegen die 

schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern 

[Funktionsträgern, Übungsleitern] bei Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in das Mitglie-

derverzeichnis gewähren. 

(5) Im Zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personen-

bezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in sozialen Medien sowie auf seiner Homepage und über-

mittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglie-

der der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, Aus-

lesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen, Einschrän-

ken, Löschen, Vernichten) ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang 

zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 

Datenverwendung ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung – nur erlaubt, so-

fern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung be-

rechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen überwiegen, hierzu ver-

pflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG, 

das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck 

der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Widerspruch und 

Übertragbarkeit seiner Daten. 

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre Kenntnis 

nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht 

unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht 

entsprechend Satz 1 gelöscht. 

(9) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 
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§ 11 Haftung 

(1) Ehrenamtlich Tätige, deren Vergütung die Höhe der Ehrenamtspauschale gem. § 3 Nr. 26a EStG im Jahr 

nicht übersteigt, haften für Schäden gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfül-

lung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schä-

den, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, aus der Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder 

durch die Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht 

durch die Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

 

§ 12 Auflösung des Vereins  

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit diese Mitglie-

derversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.   

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von Dreiviertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforder-

lich.   

(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder.   

(4) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß § 2 dieser Satzung fällt 

das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, an den Bayerischen Bas-

ketball Verband e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 

hat.   

(5) Sollte der Bayerische Basketball Verband e.V. zu diesem Zeitpunkt nicht als gemeinnützig anerkannt 

sein, fällt das Vermögen an die Stadt Miesbach, die es ebenfalls unmittelbar und ausschließlich für ge-

meinnützige Zwecke (Sportförderung) zu verwenden hat.  

 

§ 13 Inkrafttreten  

Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 06.07.2020, geändert am 09.09.2020, von der Mitglieder-

versammlung des Vereins JFV Oberland beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das Vereinsre-

gister in Kraft.  

 

 


